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Von Dr Ihomas Respondek udafrıka

‚jeder Missionar stoßt ı SC1ILHCT Missions- und Kulturarbeit untfier
den Eıngeborenen £e1IiNCcs Arbeitsgebietes auf Sıtten un Brauche,
deren Verhältnis ZU christlichenSittengesetz erst ach jahrzehnte-
langem Wırken unter dem Volke erkenntlich wird Und auch dann
noch können nach dem Wesen nach posıtıven Beurteilun»?

solchen Brauches akzidentelle Mißbräuche und Auswüchse
eıtere ernste Fragen ber Billigung und Duldung auf-
werten Mangel ner eindeutıgen Stellungnahme 11 solchen Frager
kann unliebsame Auswıirkungen der Missionsprax1s der einzelnen
Missionare zeıtıgen selbst Gewissenskonflikten un: gyesetZ-
hiıchen Verwicklungen einzelner führen VOor allem C1iNn solcher
Brauch seıtens der Landes oder Kolonialregierung m17 der Zeit
Rechtskraft erhalt

Ukulobolabrauch
Eıne solche vielumstrittene Sıtte 111 der sudairıkanıschen Mission

stellt der Heiratsbrauch des Ukulobol unter den Bantustäaäm-
IN dar Danach übergıibt Heiratstalle die 5Sıiıppe des
Brautigams der S ] der Braut heute meist gesetzlıch test-
gelegten Hochzeitssachwert ?. Dieser ıst integrierender Bestandtei!

Bantuheirat un!: damıt unerläaftlich für das Zustandekommen
der Heirat eıtens der Kinder der das Lobola austauschenden Ha
milien Die Entrichtung solchen Hochzeitssachwertes miıt al!
SCINEM traditionell mehr oder mınder ausgebildeten Zeremoniell
falßt der Eingeborene des Zulustammes unter dem Namen E

Unter dem Namen Abantu der urz Bantu bezeichnet INa heute all-
SCIHACIN Volksstämme, die im auf der Jahrhunderte sudlichen eil des
“„Schwarzen“ Erdteils seßhaft geworden Sınd

Lediglich AUus Gründen leichterer Verstandlichkeit ist diıesem Zusam-
menhang: der Ausdruck „Hochzeits-Sachwert“ gewählt. Er ıst dem Wesen nach
verwandt mıt der europälschen Ländern üblichen Mitgift wı1e aus spaterem
Zusammenhang noch ersichtlich wird Der entsprechende Ausdruck der Ein-
geborenensprache ist Ukulobola der kuüurzer „‚obola und bleibt besten 3105

übersetzt Die englisch abgefaßten Gesetzbücher des Missionslandes sind in seiıner
Wiedergabe nıcht einheitlich In der Kapkolonie wırd Ukulobola einfach mıt
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Die ebhafte Diskussion, welche se1it uber Jahren Missionare

un andere Forscher hinsıchtlich der Duldsamkeıt des Ukulobola-
brauches beschäftigt hat, ist keineswegs abgeschlossen. Sie scheıint
heuteq} als S1e 65 1m Anfang War Die Veranlassung N N N
hierzu g1iDt die zunehmende grobe FEintartung ın der heutigen Praxis
des Brauches. welche se1ıt der teilweisen Kodihzierung des Kinge-
borenenrechts verschıiedenen kolonıjalländern ihren Anfang
nahm, uınd eine damıt beginnende mehr un mehr europaısche eın
se1t12 eingestellte Orientierung in der SAaNZCN Frage

Um den Ukulobolabrauch ethisch tassen koönnen, genugt nıcht, iıh in
der korm der etzten der 100 Jahre alleın untersuchen. Er ist uralt und
mutatıs mutandıs nıcht LUr be1 afrıkanıschen, sondern uch asıatıschen und
abendläandischen Volkern nachweisbar MTr hat beı den letzteren die auf-
kommende christliche Kultur diesen und äahnlıchen Bräuchen ıhren chrıistlichen
Stempel aufgedrückt und dadurch S1e der hohen Aufgabe des christlichen Men-
schen in einem entwiıckelten Staatswesen entsprechend umgestaltet, verfeinert und
veredelt. Demgegenüber zeıgen dıe Heiratsbräuche der Primitiven in Alrıka
noch ıhr primitiv-heidnisches Geprage.

In Alrıka hat ferner der Zusammenstoß zweıer weıt ditfferenzierter Kul-
turen WI1C der europäaischen Zivilisation un der primitıven Kultur des afrıkanı-
schen Eıngeborenen 1INe verheerende Auflösung und Zerstorung des sozıalen
Lebens des Schwächeren ZUT Folge Viele VO  — Na'ur Aaus$s gute Sıtten und Bräuche
der Eingeborenenstamme werden 1er zwangsläufig miıt der eıt ıhrer ursprung-
lıchen Bedeutung entkleıdet, bzw. durch die LOösung der tradıtionellen Stammes-
verbundenheıt der ıllkür un!: Leidenschaft des jetzt „freien“ KEıngeborenen
aqsgel_fgfert.  S  E A Es sind dıes vielfach unfer europaischem Finflufß entartete, ber

„dowry‘-‘ Hochzeıtsausstattung, Mitgift übersetzt, In Natal richtiger mıt
„Lobola” wiedergegeben. (Vgl Native Law practised in Natal, by (
Stattford, Johannesburg, Der Ausdruck „dowry” greift der terneren Ent-
wicklung VOT, wolfür die Wesenselemente 1m Ukulobola bereıits vorhanden sind,
und bedeutet , eıne verfrühte Durchsetzung des Eingeborenendenkens miıt UuUTrO-

paıschen Begriffen. Ganzlich verfehlt ıst dıe Bezeichnung „bride-prize” Braut-
preıs, wIe sıch ın Werken vereinzelter Darsteller vortindet. Vgl hıerzu:
Journal of the International Institut of African Languages an (lultures, Oxford,
Vol IL, Nr. VO Jul: 1929, Dr

Eine der frühesten Darstellungen er diıesen Punkt Question f
Colour, London 1906, ff.: das neueste Werk Bryand, The Zulx{Peopnle, Pietermaritzburg 1949 588

Willeboughby Race Problems 1n the New Africa, Oxtord 1923,
behandelt dıe Frage ausführlich: ann das in der vorausgehenden Anmerkung
zıtier/e Werk Bryands Ausführungen er Ukulobola S1IN! miıt Vorsicht auf-
zunehmen, we1ı S1C tieferer ethischer Einfühlung entbehren. Man denke auch Ar

die Brautwerbung Jakobs Rachel un andere bıblısche Paralellen. Ferner
Bryand, Zulu-Englısh Dictionary, Marıannhıiıll Mıssıon Press, 1905

unter Ukulobola.
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sıch ursprunglıch gute Sitten und Brauche, auf dıe der Miss:onar heute in den
Kolonialländern stößt Nur durch langjährige Beobachtung un Studium Ort
und Stelle, Erforschen ihrer geschichtlichen Seıte, wobei die den Eingeborenen
beherrschenden Gedanken in Ausübung des Brauches ıne der wichtigs’en Rollen
spielen, ermas INa ZU Wesenskern vorzudrıngen und siıch eın Urteil er
ihren ethischen Wert bılden. Der Heiratsbrauch des Ukulobola ıst eın Muste;-
beispiel hierfür.

Dıe patriarchalısche Gesellschaftsordnung
An erster Stelle steht in dieser Untersuchung eine Tatsache.,

die für dıe richtige Lösung der aufgeworfenen Frage den Aus-
gangspunkt bilden MU: un heute Sanz allgemem übersehen
werden scheint: IJ)as Gemeinschaftsleben aller südafrıkanıschen
Eingeborenen Wr VOTLT der Ankuüuntft des Europäers im Lande

. geordnet. Dies blieb auch unfier der despo-
tischen Herrschafit einzelner machtiger Hauptlinge, welche die A  DE -
sönliche Freiheit der Stammesangehörigen oft drakonisch einengten.
Selbst IT'schaka, er als sudafrıkaniıscher Napoleon (reg. 1816 his
1828 in einer endlosen Kette VOo  = Vernichtungskriegen &> die
Nachbarstämme die große Nation des Zuluvolkes schuf, anderte

den patrıarchalischen Rechten der Familienhaupter nıchts. Die
spatere europäaische Kolonialmacht sah siıch 1 eigenen Interesse ZUX

Kodihzierung des ungeschriebenen Eingeborenenrechts veranlafßt.
Auch der heutige Eingeborene denkt un: handelt gemälß seinerE tradionellen patrıarchalıschen Rechtsauffassung. Das Lokalrecht
enn u11n ein solches handelt C sıch eigentlich” — aber hat in dieser
patrıarchalischen Orm des Gemeinschaftsiebens seinen Ursprung
und se1ine tiefste Verankerung.

Dıe Praxıs eınst und ı1e
ach em ungeschrıebenen Recht des Kıngeborenen hatte der

heiratslustige ulu der fruheren eıt VOT jedem anderen Schrıitt 1n
seiner Sache den Stammeshäuptling VO  — seinen Heiratsabsichten 1n
Kenntnis setzen Der Hauptling als Haupt des Stammes oder
der Sippe War die erste und höchste Autorität. um darüber ent-
scheiden, ob der Antragsteller heiraten durfe oder anderseıts dıe
gewunschte Braut ın der Sippe willkommen se1

Dieser Brauch behauptet sich auch heute noch allgemeın trotz

dem zersetzenden EinHufß der europaiısch aufgebauten Administra-

Der Eiıngeborene hat tur Wort „Brauch”“ weı Worte Umteto und
Umkubo; Umteto, was unbedingt getan werden muß, Umkubo, Brauch ın NSCIIH

Sinne. Lobola ıst Umteto. das Lobola umgebende Zeremoniell ist Umkubo.
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t10n. uch heute noch gyeht jeder eingeborene Brautwerber A

seinem ” Stammeshäuptling, bevor CTE weıtere Schritte in seiner
Heiratsangelegenheit unternımmt. Nur dort, der verderbliche
Einfluß der europaiısch zıvilisıerten Grofistadt oder der Industrie-
yebiete cdie alten Stammessitten in großem Ausmafß lösend un ZCeT-
setzend beeinflußst. Iinden sıch Beispiele einer VO alten Brauch N RNgelösten Brautwerbung, aber auch e mıiıt allen Schattenseiten be-
haftete moderne oder richtiger wilde Ehe

Hat der Zulu on seinem Häuptling cdie Heiratserlaubnis erhalten, danr:
schıickt Maänner seiner Sippe  sa mit bestimmt festgelegten Geschenken ZU Sippe
der gewaäahlten Braut Hier ıst der Familienälteste, meıst der Vater der Um
worbenen, welcher ZUS.  Nn mıiıt em Sippenrat dıe Geschenke entgegennımm!
un diıe sıch daran anschließende Verhandlung Z ühren hat Die Annahme
dıieser uüberreıichten Sachwerte besagt, daß der Antrag genehm sel, und stellte 1n
alten Zeiıten, un vielfach auch heute nocnh, bereıts en ersten eıl des Ehe S -
kontraktes dar ® Die be]) cdieser Gelegenheit überreichten Sachwerte werden ıl
dem besonderen Namen „Vuhkumlo bezeıchnet. Dies heilst wortliıch er-
eizt „Öffnen des Mundes” un bezeichnet den unmiıttelhbaren Beginn der anz
Hochzeitsangelegenheit. Die beıden Schwägerschaft intendıerenden Familien
treien 11U12 in ernste Verhandlungen, im einzelnen cdre Anzahl un Art cler
tradıtionell zZzu entrıchtenden Sachwerte. dıe eıt iıhrer Übergabe nd den Jag
der Hochzeıt festzusetzen.

Entsprechend der patriarchalischen Denkweise des Kıngeborenen und dem
rüher darauf aufgebauten Gemeinschaftsleben ist die gegenseıtige Zuneigung
der in Frage stehenden Brautleute VO  — nebensaächlicher Bedeutung. Das Madchen
wiırd nıcht als ıne Person eigenen illens betrachtet. Sıe ıst eıl einer Famiuilie.
Und ıst 65 der Mann Heirat ist eine Angelegenheit zweıer Famıilien un
dieser ausschließlich ‚— In deren Händen und nıcht ın denen der Brautleute lıegt
e letzte Entscheidung über das Zustandekommen der beabsıchtigten Ehe

Die beiden Nupturienten begründen auch 1ın der patrıarchalıschen Gesell-
schaitsordnung keine NCUE Kamılıe NacC Begriffen. Sıe bılden MNUrTr einen
DNECUCH Familienzweig in der schon bestehenden Sippenfamilie. Das Ukulobol
der übereingekommene Hochzeitssachwert, geht demnach auch nıcht, wWw1e€e bei uns
als Brautgabe der Mitgift ıin den Besitz der Brautleute als neu gründender
Familie über. sondern wırd an dıe Familıe der Braut übergeben, welche dadurch
für den Verlust der Tochter 1in twa entschädiıgt werden soll Der übereinge-
kommene Wert ıst integrierender Bestandteil des zwischen beiıden Familien

abgeschlossenen Heirats- nd Schwägerscha ftsvcr|tra ges Erst 'nac_l"1 Entrichtung
lar geht dies hervor Aus der heute noch beı den Matshonas erhaltenen

Sıtte, obola bereits ım Kindesalter der prospektiven Nupturienten zwischen
den Vatern ausgetauscht wird Der Familienvater sucht durch möglıchst frühe
Überreichung eiınes Wertes den Vater der Vo  — ıhm gewahlten Braut dem
Sochn ıne spätere Heirat sıchern. Vgl Bullock Charles., Matshona Laws and
UCustoms, Salısbury (Rhodesia) 1913. 1

C. Willoughby
Neben dem hıer besprochenen Fall WO das Madchen iın die Sippe des

‚Mannes einheiıratet, gıbt es auch Volksstämme. 1n denen der Mannn r die Sippe
der Frau einheiratet. Man sprıicht ann On patrılmearen und matrilinearen
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des größeren Teiles de Ukulobola, was für gewöhnlich nach Ablauf einıger
Monate geschieht, wiırd be1i den Zrulus die Braut dem Vertragspartner übergeben.
Die eigentliche Hochzeit jedoch findet heute gewöhnlich TSE sta nachdem das
letzte geforderte Stück in den Besıtz des Brautvaters oder seines gesetzlichen
Vertreters übergegangen ist. Von da gilt dıe Ehe als endgültig abgeschlossen
und 1n ıhrer Fortdauer als canktıionıert.

Dieser unter allen Bantustammen mıt Mbdifizierungen er;!-
schende Brauch ist heute 1n cdıe Gesetzbuücher der Kolonialregıierungen
aufgenommen. Die heidnische Eheschließung erfreut sıch nach WIE
VOrTr dem geschriebenen (Gesetz ihrer unveränderten alten Form. Nur
be) Abschluß christlicher Khen mussen unmittelbar VOT der Heırat
ıe Vertreter beider Familien VOT dem zivilen Ehegericht erscheinen
und VOrTr diesem erklären, dais die Lobolaangelegenheıit zwiıischen
den Parteien 881 UOrdnung ist un s1e gegen die Eheschließung ihrer
Kinder nıchts einzuwenden haben Darauft erhalten dıe Brautleute
die Heiratslicence, welche S1E Abschluflß der kirchlichen Ehe
ermächtigt.

Worın besteht das ka 650lan
uch der Hochzeitssachwert. das Lobola, ıst zeitbedingten.

Wandlungen nıcht entgangen. In der Art der dargereichten 5a  Ch:
werte un in iıhrer Menge wurde 8 hıs Ü Kodifizierung des bisher
ungeschriebenen Eingeborenenrechts, und der damıiıt lokal geregel
ten Höchstforderung, bestimmt durch den jeweıiligen Wohlstand
de S1ppe, sowle den Reichtum und Stand der einzelnen Familien.
Der heutige Brauch, wonach eine bestimmte Anzahl Vieh, me1st
ÖOchsen, als Lobola entrichten siınd, ıst jüngeren Datums und
nahm seinen Anfang mıt der Mehrung des Vıehbestandes ın fried-
lıchen Zeiten. Früher genugte eın wertvolles Stück Kısen, eiıne oder
mehrere Feldhacken, Halsrınge, spater Perlen? na hın und wıieder
en Oder Zzwei Stuck ıech Zu TIschakas Zeiten VOT ungefahr
130 Jahren betrug ‚obola kaum mehr als S Stuck Großviech .

Das siegreiche Vordringen des Kuropaers brach dıe bısher unumschränkte
Herrschaft der Stammeshäuptlinge. Der einzelne Eingeborene begann, wWenNnn auch
mıt gemischten Gefühlen, die Freiheit ONn der bisherigen ıllkür des Stammes-
oberhauptes emphnden, gleichzeıtig ber auch dıe Lösung VO  w vielen SCSHCHS-
reichen Bindungen ih: und gegenüber den andern Stammesangehörıyen Z
realısieren.. Dem Einbruch des „Weißen Mannes“ folgten wohl frıedliche Jahre
Sıppen. Im letzteren Falle wırd keıin Lobola entrıichtet, jedoch wırd die Arbei‘tsy- .
Jeistung des Mannes 1ın der SIppe als solche angesehen. Ebd

„ I'shuma‘ be1ı den Matshonas heißt a) 1m weıteren Sınne Perlen. b) imengeren Sinne Lobolavieh.
aU _Siehe Bryand: Englisda—Zng Dictiogary
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und Mehrung des Viehbestandes. Das Lobola giné ın dıe Hoöhe Die truher
indıyıduelle Leidenschaften regulierende tammesverbundenheit ber Wa  R auf-
gerissen. Hab- un Gewinnsucht des einzelnen begannen dıe materıelle Seite
des Heiratsbrauches 1Ns Ungebührlıche steigern. Die Landesregierungen sahen
sıch durch diesen Übelstand ZU Kinschreiten CZWUNSCNH. Die alten Eınge-
borenen-Sitten un! -Bräauche wurden studiert und kodifziert. So entstand. das
heute herrschende Native-Gesetz. Dieses sanktioniert allgemeın Lobolapflıcht
und Lobolarecht. Im Gegensatz den andern Proviınzen ın der Union Von
Sudafrika hat dıe Nataler Kegierung ın iıhrer Gesetzgebung ine Höchstforderung
VO  - 10 Ochsen als uüblichen Lobolawert festgesetzt. Die Folge davon ist. dalß
heute jeder Kamilı:envater ın Natal hne Rücksicht auf früher geltende Gründe
eıner geringeren Forderung auf der Leistung dieses Höochstsatzes besteht. In den
andern Provinzen ist mehr der mınder hbe1 der tradionellen Höhe’ geblieben.
die durch gegenseıtıge UÜbereinkunft zwiıschen den Parteien bestimmt wiıird
Häuptlingsfamilien sınd diesen allgemeınen gesetzlıchen Bestimmungen nıcht
unterworten. S1e zahlen un: empfangen, W1€e auch dıe ıhnen sozial nachst-
stehenden Familıen einen standesgemäßls hoheren Sachwert 1

DerlvRecht‘scha_rakter des Ukulobola
Die Verankerung des Ukulobolabrauchs in der alten patrıar-

chalıschen Gesellschaftsform des sudafrıkanıschen Bantu ist eine
nıcht ZU leugnende Tatsache. Hıer soll seIn Rechtscharakter, W1E CF

sıch ım Denken des Kiıngeborenen vorfindet, beleuchtet werden.
Jedem Kulturarbeiter untfer den Bantu springt das zahe Fest-

halten derselben amn alten Lobolabrauch 1n die Augen. Es ıst nıcht
die materielle Seite der Sıtte alleın. die ı1er ursachlich wirkt Sicher-
lıch, unter den heutigen entwickelten Lebensverhältnissen drangt
sıch auch diese stark 1n den Vordergrund. Vıelmehr aber handelt
6S sıch 1er beım Famıiılienvater sein altes Recht, WECNN C}
VvVon seiner Lobolaforderung nıcht abgehen 147 Der Eingeborene
kennt Brauch un Sıtte seines Landes als se1n ungeschriebenes Recht
weıt besser, als der kultivierte Kuropaer die Paragraphen des (Ge:
setzbuches seiner Nation. ach seiner Auffassung ist das Lohola
eıne wesentliche Forderung für die Guültigkeit des Ehe- oder rıch-
tıger Schwägerschaftsvertrages, der ja nıcht VO  — den Nupturienten,
sondern zwischen den Familien abgeschlossen wird. Zur . Besjege-
lung eınes solchen bilateralen * Vertrages tauschen die Vertrags-

11 Das übliche Lobola schwankt zwiıischen 5— 10 Stück Großvieh entsprechend
dem Reichtum un Brauch beı den einzelnen Stammen. Den höchsten Wert hat
@* bei den Hlubi zwischen 24— 926 Ochsen 1m Heiratsfalle den Brautvater

entrichten S1N! Bei Haäuptlingen geht das Lobola hinauf bis mehreren
Hundert Großviaeh. So zahlte in allerjüngster eıt eiINn Häuptling für seiıne
Braut 1mM Mariannhıller Missionsgebiet den Brautvater nicht. weniger als
250 Stück Ochsen

Der Eiégeborepe VO  ; Sudafrıka kennt keinen unilateralen Vertrag.
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partner Braut un Lobola au  N Diıie Braut ohne Lobbla .ziehen Z

lassen ıst in den Augen des Eingeborenen Prostitution.
Viele Momente AU>S dem Eingeborenenleben un! seinem Denken konnten

1er erklärend angefügt werden. So kennt jeder Missıonar un! Europaer,
der ın Jängere nahere Berührung mıt den Bantu gekommen ıst, des Eingeborenen
uns befremdende Einstellung Geschenken. Er schatzt S1€ nıcht. Seine Idee ıst
Was INan hne Gegenleistung g1bt, ist wertlos un mas das Geschenkte eınen
noch hohen materiellen Wert 1n uUuNsSCIHN Augen besitzen. Fine wertlose Gilas-
perle, die schwer arbeıten der cdıe teuer bezahlen mußte, ist ın seınen

Augzen weıt wertvoller als Gold un Diamanten, dıe als Geschenk hne

Gegenleistung erhielt. Lr nımmt s1e ohl Aaus traditionellem Anstand d wirit
sS1€e. aber nachher WCB. Eıine geschenkte Sache empfangt nach seiner Auffassung
ıhren Wert durch dıe Gegenleistung. Freigebige Miıssionare haben hier ın ıhrer
europäaisch orıentierten charıtatıven Arbeıt unter den Eingeborenen Sudafrıkas
bıtterste Enttauschungen erlebt und sınd heute Methoden übergegangen, dıe
em Bantudenken mehr angepaßt sind. Ahnliche Gedankengange tıuhren ZU

oben erwäahnten Begriff der Prostitution unter den Bantu. Die Braut ıst e1n
Geschenk, eın wertloses Objekt- und, wı1ıe ım tolgenden Abschnitt ersichtlich,
uch keine kauflıche Sache

Eın anderer Gedanke ist, daflß sıch beı einem solchen Ehe- und Schwager-
schaitsvertrag keineswegs einen Austausch aquivalenter Güter handelt. Der
Ehevertrag ıst eın Tauschvertrag 1M übliıchen Sinne, wenn «€c_ auch außerlich
iıhm verwandt scheint. Dessen ıst sıch jeder Bantu bıs 1n seıne letzten Konse-
qQuUCHNZCD voll bewußt un! lehnt jede derartıge Deutung mıt Entrustung VO  — sıch
Das Madchen ıst, WECNN auch ın der patriıarchalıschen Gesellschaftsform zeıitlebens
unmündiıg, eın Tauschartikel und noch viel wenıger eın Kaufobiekt 1: Der FEhe-
abschlufß ıst daher auch für den Eingeborenen eın temporarer Vertrag zwıschen
zweı Einzelpersonen, sondern e1in Vertrag zwischen zwel Familıen zwecks Be-
grundung eıner dauernden Schwägerschaft und Freundschaft 1 165 ber mußte
ın irgend eıner Weise garantıert un gesichert werden. . Es tehlt aber dem
Primitiven da: geschriebene Gesetz des hoher kultivierten Volkes als (sarant der

Unverletzlichkeit des geschlossenen Abkommens. Diesen Mangel fullte Lobola
aus

och starker trıtt diese Kıgenart des Ukulobola als Rechtsfunk-
tıon ın den Pflichten un Rechten zutage, die nach dem Lobola-
brauch un A4aUus ihm abgeleitet werden. 1.obola garantıert nıcht DUU  jg

die unverletzliche Fortdauer des abgeschlossenen Schwägerschaf{ts-
vertrages, C WAarTr auch Rechtsschutz der Tau un ihrer Stellung in
der S1ppe. Kehrte S1E infolge schlechter\ Behandlung seıtens

Man denke hier 1Ur dıe alttestamentliche Brautwerbung, dıe fast ın
allen Punkten miıt dem des Eıngeborenen Vo  w} Südafrıka ubereinstimmt. Und
doca fällt nıemand eın behaupten, dafß das jüdısche Mädchen wıe eine
Ware aı den Brautwerber verschachert wurde.

14 Be1 den Matshonas gilt als wichtigster Bestandteil für die Schließung einer
oöffentlichen Freundschaft das Versprechen einer spateren Heirat zwischen den
Kindern, verbunden mıiıt der Übergabe eines Bullen un: einer Kuh dies selbst
dann., ıe Kingler noch nıcht geboren sınd.
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des Ehepartners oder dessen Famılie den Heimatkral Zzuruück oder
jagte S1C der Mann ohne ıhr erschulden Von SCINETr \scholle verlor

Frau un! Lobola Bleibt anderseıts cdıie Ehe Kınderlos annn muß
die Brautfamıili:e dem Schwiegersohn C111C Tochter ohne
Gegeniorderung L1CUCH Lobola die Ehe geben Das 1st auch
das heute och unfer europäischer Administration geltende Recht
ıs geht ber den Kahmen der vorliegenden Arbeıt jer alle Rechts-
folgen des (Jkulobola ehandeln, geschweige denn S1IC ihreı
gegenseitigen Verquickung einigermalßen Z würdigen . Aus enı
Gesagten erhellt ZUT Genuge der Rechtscharakter des Brauches., WIC

C sıch ı Denken €es Bantu Von einst un! och jetzt vorhindet.
Das Umlernen VO altgewohnten Brauch ZU) geschriebenen (zsesetz
beansprucht generationenlange Kntwicklung Brauch UuNnseTrTImm

Sınne 1St 1e] 1St VOTF allem kein echt sondern C1NC ad 1b1i-
Lum des einzelnen appellierende Gewohnheit Brauch Siınne
jedes Primitiven, SOWEIL nıcht selbst sprachlich bereits
Unterschied acht 1St echt un! Gesetz vollen 1INnn des Wortes
Geschriebenes Recht ist kodihizierte Sitte un Brauch primıtıver
Vorzeit Der Weg hierzu ist CiNn sehr langsamer un oft gewalt-

Prozeß den der Bantu VO  } heute xosten hat Der Um-
stand da die Wandlung bisheriger Lebenstormen und Rechts-
anschauungen dem Kingeborenen aufgezwungen wird VO landes-
fremden Kroberern. macht ihm diese Umstellung auf das Neue un
die Aufgabe altgewohnter Sıtten doppelt SEr urch Genera-
tıonen geheiligte Stammessitten können nıcht Von heute auf IMNOTSCH
Aaus dem Denken dieses lebensstarken Volkes ausgewischt werden.
Hier muß der heutige Gesetzgeber Formulierung un!: urch-
führung SC1INer Gesetzesvorschriften miıt zaußerster Vorsicht
Werke gehen, bevor abendländische Rechtsformen un!: Rechtsauf-
fassungen FESCNHN;: patrıarchalische der Primitiven den Dieg
konnen. In dieser Übergangsperiode aber steht heute das gesamfte
Leben des Bantu VON Afriıka un: ist VON ihr gezeichnet.

Heutige Entartung des Brauches
In der ethischen. Beurteilung €es Ukulobolabrauches durfen

Wandlungen, denen der heutige Kıngeborene VOo  — Sudafirıka
sozıaler un kultureller Hınsıcht seıt der Berührung mıiıt dem
eißen ausgesetzt ist, nıcht außer acht gelassen werden. Wie schon
erwähnt, ist der Bantıu auch heute och ı SC1IHNETr patrıarchalıschen

15 Die Rechtsfolgen ausführlich ı Native AaW, A,
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Denkweise befangen Danach 1St das Sippenhaupt oder zutreffen-
der für die heutigen Verhaäaltnisse, der Familienaälteste der absolute
L  FT der Sippen- oder Familıengemeinschaft Ir iSL der CINZISC
Mündige Dazu sanktioniert ıhm die Gesetzgebung des heutigen
andesherrn diese Stellung und SC1MHN altes echt

Demgegenüber ber steht dıe andere J atsache daß gegenwartıg infolge de1
unaufhaltsamen zıvılısatorıschen Zersetzung des gesamten Volks ebens dıe rühere
patriıarchalische Gemeinschaftsordnung nıcht mehr besteht bzw rascher Auf-
iosung begriffen ist 16 Unaufhaltsam reıilft der Bantu ZUT vollen Mündigkeıt Der
Sdoziologe der Gegensaz ZU Gesetzgeber dıesen W andel den Lebens-
formen WECNISCI übersieht begegnet Schritt auf Schritt dieser Umgestaltung D1S-
herigen Gemeijnschaftsliebens Wenn heute Eingeborene heıraten, begründen
SIC Wirklichkeit 1NC LNEUC selbständige Famlıilie, weiıl die alte Sippengemein-
schaft VOoORn der europaäıschen Staatsform ausgelaugt mehr an Boden
verliert Das Lobola ber das entsprechend der zwangsläufigen Entwicklune
des Gemeinlebens dem DNECUCHN Hausstand der Familıe zugute kommer
sollte, muß laut Gesetz der alten patrıarchalischen Gesellschaftsordnung —

vermıinderter Hoöhe den Vater der Braut der deren gesetzlıchen Vertreter
entrichtet werden Dieser Umstand verführt den LUTE HNüchtigen Beschauer der
Feststellung, daß Ukulobola nıchts anderes als C111 verkappter Mädchenhandel 15
die Braut das Kaufobjekt un! Lobola der Brautpreıs Gutes altes echt WIFr:

W andel der Gemeinschaftsformen ZU Unrecht Ukulobolabrauch ethisch
unhaltbar, WEn dem Formenwandel entzogen Dafß der Ukulobolabrauch der
heute richtiger das Ukulobolagesetz große Mängel un Schwächen aufweiıst SCI

hier, soweıt nıcht schon 11 Vorausgehenden behandelt der angedeutet nOCcCHTH
besonders angemerkt Kıne Reform des gesamten bısherigen Lobolarechts 1st
C1Ne Forderung, die VOoO heutigen Stand der Zivilisation Sudafrika eher,
desto besser durchgeführt werden muß Es droht die Gefahr, dafß der Bantu
auf SC1INCI heute gehobenen Kulturstufe ZUI) Mädchenhändler wiıird Was als
Primitiver NIC SCWESCH, noch viel WECNISCI JC gedacht hat. Anzeichen solchen

_degenerierenden Entwicklung hegen Vor vereinzelten Außerungen heutiger
Brautväter, WenNnn die Leistung des Lobolas dem Brautigam Schwierigkeiten

bereiıtet der die Tochter Heırat CZWUNSCH werden soll Man muß
aber ohl unterscheiden., nıcht der Lobolabrauch S1 ist dieser Entartung
schuld Die Ursache hıerzu ıst dem W andel VO patrıarchalıschen ZU INUN-

dıgen Gemeinleben suchen. Ebensowenig ist der Bantu selbst für diese Ent-
wicklung verantwortlich halten. Sie ruht vielmehr auf den Schultern der

16 ber die ruhere patrıarchalısche Gruppierung des Zuluvolkes
Bryand Olden Times Zululand and Natal London 1929

Hieruüber inden sıch interessante un: instruktive Artikel von Fr Huss
„Southern Cross* der katholischen Wochenzeıtung für Suüdafrika, teilweise

zıtiert 949 Nr. un Die sozıjale Missıionsarbeıit des Fr. Huss
iın Südafrika, Von Respondek.

Daß dem Eingeborenen dıe obıge Deutung SC1INCS Brauches ganzlıch fremd
ıst un:! auch die Gesetzbücher von heute sıch entschieden 1ne solche

Folgerung verwahren, WIT': Von allen Darstellern, auch den Gegnern des
Brauches einstımmiıg zugegeben. Doch vgl Bryand, The Zulu People,
aa. 0
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heutigen Zivilisationstrager. cdıe den Zersetzungsprozels der alten Ordnung
eingeleitet haben bıs heute ber nıchts besseres Stelle Z sefzen 103 -

stande

Kur und Wıider Baßtu

Zum Abschlufß un zwecks restlicher Beleuchtung des gesamten
Fragekomplexes, der den Lobolabrauch CINECTI heutigen KEnt-

CIMnartung umrankt, C11C Stimme A4USs dem Volke selbst. Jabavu *,
gebildeter Eingeborener AUSs der Kapkolonıie, hat anlaßlich E1INE  S  A

Vortragskurses tfur eingeborene Lehrer auf der protestantischen
Missionsstation Amanzımtoti Natal 1920 die Gründe Hr und
wıder den Lobolabrauch folgenderweıse wiedergegeben: e  T
den Brauch fuüuhrt INa  —

Die Bantufrau selbst fiindet Lobolabrauch nıchts entehrendes SCHCH
ihre Person. Kr ist auch keın Unrecht un keine Harte S1C: Im Gegenteil,
dıe gesamte gebildete un ungebildete Frauenwelt uıunter den Bantu trıtt für
den Brauch CIn

Der Brauch sıchert en Maädchen 11 sorgfältige Jugenderziehung, da CN

dıe Eltern sınd nach deren Wahl und W iıllen dıe Tochter spater heiratet. (Dies
ist daher der CINZISC Weg dem Mäaädchen 11NC sorglose und angenehme
Juzend D gewährleisten

Die Achtung der Frau VOoNn Seiten des Mannes wırd durch diese Kın-
richtung ebenfalls gesichert Er annn 51C, NUr nach großen Schwierigkeiten g en
WIiINNECEN

Lobola ist der Frau moraliıscher Schutz, weıl der Heide keinen geschrie-
benen Vertrag kennt, der SIC persönliche Unbill schützen könnte.

Lobola erschwert ı Gegensatz andern Einrichtungen und Ertfahrungen
die Ehescheidung.

Es macht die Braut begehrenswert und ordert Achtung iıhre
Person, weiıl 5S1C auf diese Weise nıcht WIC Prostitujerte C111 Wort AL

Wege haben ist.
— Lobola zwingt und erzicht dıe eingeborenen Burschen ZUT heıiılsamen

Arbeıt, wofuüur andere Erziehungsmittel ‘ ehlen

Demgegenüber 1edoch stehen folgende Snde
Nach dem Lobolabrauch wird dıe Frau VO Manne unbarmherzıg A4aUS -

genuüutzt besonders WCNON S16 kinderlos bleibt
Die Frau 1st nıchts mehr als käufliche Ware. ausgesetzt dem hochsten

Angebot un dem höchsten Bieter Ya dıes 1Ne TeCINC geschäftliche Angelegen-

Davidson Don Tengo Jabavu, 1855 als Sohn weslyanıscher Elltern D
boren, studıerte England nachdem ihm der Zautrautt den Hochschulen der
Heimat verwehrt wurde. Nach Studienr durch Nordamerika kehrte
1914 die Heimat Zzurück, spater Professor an der ersten südafriıkanischen
Hochschule Fort Hare für Bantustudenten wurde.



Respondek: Der Heiratsbrauch des Ukuloboia bei den Bantus
heıt ist, k£mn VOoNn Achtung der Frau seıtens des Mannes nıcht gesprochen werden.
vielmehr ist Ve;ad1tung der Frau die Foige.

. Um das erforderliche Lobola aufzubringen, muß der junge Brautwerber
in dıie Bergwerke nach Johannesburg gehen. ÖOft muß sıch ZwWE1- bis dreima!
für dıesen weck rekrutieren lassen. Das erregt in ıhm Widerwillen und mıt
einem Rachegefühl kehrt in dıe Heımat zurück und trıtt mıt diesem in die
Fhe An der jungen Frau alßst Aaus.

Die Frau WIFT: NUur als iıne Dienstmagd ansc$ehen, cdıe für ıhren Herrn
7 kochen un! Hauser bauen hat Nach dem herkömmlıiıchen Brauch unter

den Zaulus lıegt dıe 1 Arbeitslast des Hausstandes auf den Schultern der

Frauen un! Kinder. Verf.)
Als Gegenleistung für das schwer bezahlt Lobolavıch mufß dıe Eın-

geborenenfrau das Haus miıt möglıchst vielen Kındern anfullen ohne Jjede Rück-
fbringen kann der nıcht Bleibt SiE unfruchtbar, annn 15sıcht, ob sıe diese

1E eın fluchwürdiges Geschöpf.
Zuneijgung und Liebe der Ehepartner werden VO  $ den Eltern, dıe ut0-

NO das Heiratsgeschaft abschließen, nıe 1n Erwagung FEZOHCH. Deswegen fehlt
©} 114 der Ehe 1ın Ermangelung hoherer Ideale Harmonie, Zärtlichkeit und
Glück

4 Die Polygamıe wiıird durch de Lobolabrauch nıcht LLUF möglıch handelt
sich doch NLUFE PaddI ()Ichsen sondern etwas natürlich Selbstverständlıches.

Sie wird S idealisıert 2
Rücksichten seın eıgenes olk un gegenüber der Landes-

regierung, in deren Diensten JTabavu als Hochschulprofessor damals
stand, hinderten diıesen christlichen Bantu einer eindeutigen
Stellung. ber auch ıhm schwebt eine Entwicklung des Brauches

der bei seinen europäischen Freunden wahrgenommenen Mıt-
Il VOTr 21

Der einzuschlagende Weg
er Ukulobolabrauch ist thıs gesehen ul, NUr ıst E 12 -

tolge der gesetzlichen Fixierung einem Erstarrungsprozeß ZUIN

Opfer gefallen un entwickelt siıch heute einem untragbaren
Überbleibsel S primıtıver orzeit. uch heute noch unter den
HNEUCH Verhäaltnissen un eben durch diese sınd dem Brauch
zieherische Momente eıgen geworden, die be]1 einer eventuellen
Reform nıcht aufgegeben werden sollten. So ist der heran-
reiftende Bantu, WeEeNnNn heıraten will, YEZWUNSCH, das Lobola
irgendwie aufzubrıingen. Dafß die SIppe €CSs tur iın zahlt wie 1n
früheren Zeıten, kommt heute aum mehr VOTFT. ber auch der Vater
des Bräutigams ıst ın den meısten FäiHen nıcht in der Lage, das

20 Jabavu, The Black Problem. Lovedale (C. 1920, S. 143
21 Ebd
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y Lobola fır dıe Heirat des Sohnes aufizubringen, oder f
weıigert sıch überhaupt, 65 Zı tun Der Mann Mu daher
ernster Arbeit nachgehen, die ertorderlichen Mittel Tüur da
Lobola erwerben Darüber hinaus bleibt der Ukulobolabrauch
C1inNn nıcht unterschatzender Faktor tür den Bestand und die *1N-
heit der Ehe W1e CI anderseıts die Prostitution des eingeborenen
Madchens wesentlich behindert.

Seine heutige besteht darın, daß dieses Uuer
verdiente eld welches ZUT Zahlung der Lobolaoxen ertforderlich
ISE, nıcht den Nupturienten se!lbst zugute kommt, ihren
Hausstand begründen., sondern heute ohne jede naturHche Be-
rechtigung dem Brautvater übergeben werden muflß Hier a$er wırd
das Lobola_ meı1st unverantwortlicher Weise verschleudert._ Die

Ukulobolaangelegenheit entwickelt sıch ethisch
verwerflichen Schachergeschäft. welches naturnotwendıg die Braut

Smıt der eıt auf die Stufe Te1ıNnen Kaufobjektes herabdrücken
mu Daiß diese Entwicklung S1: greiftgerade i Sta-
dıum, da der Bantu sıch die Krrungenschaften der abendländischen
Zavilisation aneıgynet un: damit C1INE höhere.Kulturstufe erklimmt,
ist um mehr bedauern.

Zu begrüßen Ware C1INEC baldige Abänderung der bisherigenLobolagesetzgebung, den sıch uten Bantubrauch der heu
tigen Kulturstufe anzugleichen. Ziwei Momente drängen sıch hierbei

den Vordergrund:
i Die materielle Seite des Lobola sollte mehr den heutigenZahlungsverhältnissen angepaßt werden. Die Zahlung Von zehn

Ochsen ist weıt ıber dem, W as heute CcC1in Kingeborener normal CI -
schwingen annn Dem Brautwerber mul dieserHinsichtmehr
Recht gegenüber dem Brautvater eingeraumt werden, VOTr allem.
Wenn Braut und Bräutigam die natürlichen Voraussetzungen für
die Gründunger NeUECN Familie erfüllen.

Lobola selbst Der sollte nıcht mehr WI1C bisher den Vater
derBrautoder dessen gesetzlichen Vertreter entrichten SCIN,
weiıl hierfür die früher ausschlaggebende‘ Volks emeinschaft nıcht b
mehr besteht. sondern den Brautleuten selbst ur 1eBegründungdes Hausstandes zugew1esen werden. Auf diese Weise wird
(UJkulobola Zu  —Brautgabe der Mitgift ı unserem Sinne. Die
b tu der Lobolapflicht ber würde S1 segensreich aus-
wirken sowohl ı der Erziehung des jugendlichen Bantu ZUurArbeit
als auch ı der Begründung materiell und geistig gut fundierter
christlicher Familien.

y Ya


